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1 Vorbemerkung 

Die Stiftung Haus der Jugend (HdJ) ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts mit 
Sitz in der Hansestadt Lübeck (HL). 

Die Stiftung wurde im 16. Jahrhundert gegründet. Mit den Mitteln der Stiftung sollen Ein-
richtungen der Jugendhilfe geschaffen, unterhalten und gefördert werden. 

Zu dem Vermögen der Stiftung gehören zwei Flurstücke in der Straße Fegefeuer 16. Ur-
sprünglich war auf diesem Grundstück ein Waisenhaus vorhanden. Dieses wurde im Zwei-
ten Weltkrieg jedoch zerstört. Auf dem Grundstück befindet sich aktuell ein Kindergarten. 
Die Stiftung erhält für die Nutzung des Grundstücks einen Erbbauzins sowie für das an-
grenzende Flurstück eine Miete. 

Des Weiteren gehört der Stiftung der Gebäudeteil des Burgtors, in dem das Jugendzentrum 
Burgtor untergebracht ist. Das hierzu gehörende Grundstück befindet sich im Eigentum der 
HL. Die Stiftung ist erbbauberechtigt. Die HL kommt für die laufenden Lasten des Grund-
stücks auf. Außerdem ist geregelt, dass die HL für die gesamte bauliche Instandhaltung des 
Gebäudes inkl. der Instandsetzung des Inventars sowie die Ausführung von Schönheitsre-
paraturen zuständig ist. Es besteht eine Verpflichtung der HL, das Gebäude in einem ord-
nungsgemäßen Zustand zu erhalten. 

Die Stiftung verfügt außerdem über Geldvermögen. 

1.1 Vorjahr 

Prüfungsbemerkungen in dem Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses (JA) 2013 waren: 

Tabelle 1: Prüfungsbemerkungen zum JA 2013  

Position Bericht  Stellungnahme  Anmerkungen 

Liquide Mittel Seit 2012 hat die Stif-

tung 144 TEUR bei ei-

nem Lübecker Woh-

nungsbauunternehmen 

angelegt. Das RPA hat 

diese Anlageform (auf-

grund des Runderlasses 

des Ministeriums für In-

neres, ländliche Räume 

und Integration vom 

14.09.2017) als nicht 

sichere Geldanlage ein-

gestuft. 

 

Die gewählte Geldanlage 

wird als sichere Anlage 

gesehen. 

Zudem wurde eine An-

frage an die Stiftungsauf-

sicht zur Klärung der un-

terschiedlichen Auffas-

sungen gestellt. 

Aufgrund neuer Erkennt-

nisse wurde die Einschät-

zung als nicht sichere 

Geldanlage vom RPA in 

diesem Bericht revidiert 

(siehe 2.1.3 liquide Mit-

tel). 
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Position Bericht  Stellungnahme  Anmerkungen 

Bilanzielle Ab-

schreibungen 

Das Jugendzentrum 

Burgtor wurde energe-

tisch saniert – finanziert 

durch die HL. Ein Zu-

wendungsbescheid 

konnte nicht vorgelegt 

werden. 

Verwaltungsseitig wurde 

2015 geklärt, dass das 

sanierte Gebäude im Ei-

gentum der Stiftung steht. 

Erst dadurch wurde deut-

lich, dass es sich um eine 

Zuwendung handelt. 

Die Bilanzierung wurde 

dann 2015/2016 rück-

wirkend vorgenommen. 

Transferauf-

wendungen 

Stiftungszweck ist die 

Förderung, Schaffung 

und Unterhaltung von 

Einrichtungen der Ju-

gendhilfe. Es wurde ein 

Zuschuss für Nachhilfe 

an eine Privatperson ge-

zahlt. 

Der Stiftungszweck wird 

anerkannt bzw. bestätigt. 

Förderungen sollen künf-

tig nur noch entsprechend 

ausgeschüttet werden. 

Die Förderungen der Jahre 

2014 und 2015 waren 

dem Stiftungszweck ent-

sprechend. 

Über den Bericht des JA 2013 hat die Bürgerschaft noch nicht beschließen können (der Be-
richt des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) wurde am 05.12.2019 im RP-Ausschuss beraten). 

1.2 Prüfungsgegenstand und -durchführung 

Die Stiftung HdJ wird gemäß § 5 ihrer Satzung nach den Vorschriften der Gemeindeordnung 
(GO) durch die HL verwaltet. Der Bereich Jugendarbeit ist mit diesen Aufgaben betraut. Un-
ter anderem wird dort über die Anträge auf Zuwendungen aus Stiftungsmitteln entschieden. 

Es handelt sich um Treuhandvermögen entsprechend § 98 GO, wonach die JA der Prüfung 
durch das RPA unterliegen. 

Prüfungsgegenstand waren die JA der Stiftung der Jahre 2014 und 2015. Die JA wurden im 
August 2019 vom Bürgermeister unterzeichnet und dem RPA inklusive der prüffähigen Un-
terlagen elektronisch zur Prüfung vorgelegt. 

§ 95n Abs. 1 GO: 
In Gemeinden, in denen ein RPA besteht, prüft dieses den JA und den Lagebericht mit allen 
Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begrün-
det und belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Ver-
mögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden 
ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist, 

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 
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Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die 
Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 

Ein Teil des Anlagevermögens (bebaute Grundstücke) wurde nicht weitergehend betrachtet, 
da sich hier im Vergleich zu den Vorjahren keine Änderungen ergeben haben. Ebenso wur-
den das Stiftungskapital und die Allgemeine Rücklage nicht explizit geprüft, da sich die Be-
träge gegenüber dem Vorjahr nicht verändert haben. 

Es lagen Vollständigkeitserklärungen vor, dass in der Bilanz alle bilanzierungspflichtigen 
Vermögenswerte etc. richtig enthalten waren. 

1.3 Prüfungsunterlagen 

Folgende Unterlagen wurden zur Prüfung herangezogen: 

• JA 2014, JA 2015, 

• Buchungsunterlagen des Bereichs 1.201 – Haushalt und Steuerung, 

• Unterlagen vom Bereich 4.513 – Jugendarbeit. 

1.4 Haushaltsplanung 

Der Haushaltsplan für 2014 wurde am 28.11.2013, der Haushaltsplan für 2015 am 
27.11.2014 von der Bürgerschaft beschlossen (§ 98 Abs. 2 GO). 

2 Jahresabschlüsse 2014 und 2015 

Im Folgenden werden die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, der Anhang 
sowie der Lagebericht dargestellt. 

2.1 Bilanz 

Die Bilanzen entsprachen den formalen Vorschriften des § 48 Gemeindehaushaltsverord-
nung-Doppik (GemHVO-Doppik). Die Vorjahreswerte stimmten auf der Aktiv- und Passiv-
seite zahlenmäßig mit dem JA 2013 bzw. JA 2014 überein. Die Jahresüberschüsse stimmten 
mit den Ergebnisrechnungen und die liquiden Mittel stimmten mit den Finanzrechnungen 
überein. Des Weiteren wurden die Bilanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, 
Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel) sowie dem Finanzbuchhaltungssystem abge-
stimmt. 
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2.1.1 Bauten auf fremden Grund und Boden 

 
Kontengruppe 05 2014               1.579.497 EUR

 2015               1.510.321 EUR

Die Stiftung verfügt unter anderem über Sachanlagen in Form von Bauten auf fremdem 
Grund und Boden (Gebäudeteil Jugendzentrum Burgtor). 

Der Wert des Gebäudeteils hat sich von 1.640.269 EUR im Jahr 2013 auf die oben genann-
ten Werte verringert. Der Betrag ergibt sich jeweils aufgrund der Wertminderung durch die 
Abschreibung sowie einem im Jahr 2014 erhaltenen Zuschuss. 

Der Gebäudeteil wurde im Zeitraum 2010 bis 2014 unter anderem energetisch saniert (Er-
neuerung der Elektroinstallation, Einbau von Behindertentoiletten und –aufzug, Erneuerung 
der Fenster, Innendämmung der Hoffassaden und obersten Decken). Die Sanierung wurde 
von der HL durchgeführt, die auch die Kosten getragen hat. Die Stiftung hat in den Jahren 
2012 und 2013 aufgrund der Sanierung in Höhe von 1.702.025 EUR einen Investitionszu-
schuss von der HL erhalten. 2014 ist nochmals ein Zuschuss in Höhe von gesamt 8.197 EUR 
hinzugekommen. 

2.1.2 Sonstige Privatrechtliche Forderungen 

 
Kontenart 179 2014 27.082 EUR 

 2015 13.352 EUR

Ein Teil des Geldes der Stiftung wurde weiterhin durch die HL verwaltet und über sonstige 
Forderungen abgebildet. Die oben genannte Summe setzt sich aus zwei Beträgen zusam-
men: 

 2014 2015 

Termingeldanlage bei der HL 13.000 EUR 0 EUR 

Lfd. Forderung ggü HL (analog Kontokorrentkonto) 14.082 EUR 13.352 EUR 

Die Termingeldanlage bei der HL wurde zum 01.07.2015 aufgelöst und das Geld auf das Ge-
schäftskonto der Stiftung übertragen. Die weiteren Geldmittel wurden weiterhin durch die 
HL für die Stiftung verwaltet. Warum dieses Geld nicht ebenfalls auf das Geschäftskonto der 
Stiftung übertragen wurde, wurde nicht erläutert. Das RPA bittet hierzu um Stellungnahme. 
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2.1.3 Liquide Mittel 

 
Kontengruppe 18 2014 161.532 EUR

 2015 179.209 EUR

Diese Summe umfasst 2015 eine Festgeldanlage von gesamt 166.772 EUR sowie das lfd. Ge-
schäftskonto mit 12.432 EUR. 

Seit 2012 hat die Stiftung eine Summe in Höhe von 144.300 EUR zu einem Festzins bei ei-
nem Lübecker Wohnungsbauunternehmen angelegt. 

Das RPA war im Rahmen der Prüfung des JA 2013 aufgrund einer Mitteilung des Ministeri-
ums für Inneres, ländliche Räume und Integration zu dem Schluss gekommen, dass eine 
Geldanlage bei einem Unternehmen nicht zulässig war (Erlass vom 14.09.2017 - Runderlass 
zu § 89 Absatz 2 Satz 2, § 95j i. V. m § 89 Absatz 2 Satz 2 der GO – Anlage von Rücklage-
mitteln bzw. von liquiden Mitteln). Es besteht der Grundsatz, dass die Sicherheit der Geld-
anlage Vorrang vor der Rentabilität haben muss. 

Der Bereich Haushalt und Steuerung vertrat die Ansicht, dass die Sicherheit der Geldanlage 
gegeben sei. Ergänzende Nachfragen seitens des Bereichs Haushalt und Steuerung an das 
Ministerium wurden bislang nicht beantwortet. Die zuletzt vertretene Einschätzung des 
RPA musste aufgrund neu gewonnener Erkenntnisse revidiert werden. Gemäß § 1 Gesetz 
über das Kreditwesen (Kreditwesengesetz – KWG) gelten Unternehmen als Kreditinstitute, 
die Bankgeschäfte gewerbsmäßig oder in einem Umfang betreiben, der einen in kaufmänni-
scher Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert. Bankgeschäfte sind demnach u. a. 
die Annahme fremder Gelder als Einlagen oder anderer unbedingt rückzahlbarer Gelder des 
Publikums, sofern der Rückzahlungsanspruch nicht in Inhaber- oder Orderschuldverschrei-
bungen verbrieft wird, ohne Rücksicht darauf, ob Zinsen vergütet werden (Einlagenge-
schäft). Das Wohnungsunternehmen war folglich als Kreditinstitut anzusehen. 

Gemäß o. g. Runderlass sind Anlagen bei deutschen Kreditinstituten, die durch ein Einla-
gensicherungssystem oder durch ein institutsbezogenes Sicherungssystem geschützt sind, 
zulässig. Bei der Wahl von Anlagen bei Kreditinstituten ohne ein derartiges Sicherungssys-
tem muss sich der Anleger sorgfältig unterrichten. Das Wohnungsbauunternehmen gilt ge-
mäß § 1 KWG als Kreditinstitut. Ein Sicherungssystem war durch den Selbsthilfefonds 
grundsätzlich vorhanden. 

Gegen die Geldanlage bei dem Lübecker Wohnungsbauunternehmen hätte somit nur die 
Frage hinsichtlich der Sicherheit des Erhalts der Kapitalanlage sprechen können. 

Das Wohnungsbauunternehmen ist als Mitglied dem Selbsthilfefonds zur Sicherung von 
Spareinlagen bei Wohnungsgenossenschaften mit Spareinrichtung angeschlossen. 

Es besteht zwar ein sogenannter Selbsthilfefonds, ein Rechtsanspruch der Sparer auf Mittel 
aus dem Einlagenfonds jedoch nicht. Somit könnte für den Fall einer Insolvenz des Woh-
nungsunternehmens das Geld der Stiftung unter Umständen größtenteils oder ggf. sogar 
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vollständig verloren sein. Ein Leistungsfall des Selbsthilfefonds war in der Vergangenheit 
bislang nicht eingetreten. 

Bei der gewählten Geldanlage handelte es sich um ein Festzins-Sparen mit einer Laufzeit 
von sechs Jahren (24.04.2012 – 23.04.2018, 4 % p. A.). Die Stiftung hat 2014 für die o. g. 
Geldanlage Zinsen in Höhe von 6.167 EUR und für 2015 Zinsen in Höhe von 6.414 EUR er-
halten. 

2.1.4 Ergebnisrücklage 

 
Kontenart 203 2014 10.263 EUR

 2015 14.842 EUR

Die Ergebnisrücklage wurde um die Jahresüberschüsse aus den Jahr 2014 und 2015 in Höhe 
von 4.410 EUR und 2.434 EUR auf die o. g. Summe erhöht. Der Beschluss der Bürgerschaft 
gemäß § 95n Abs. 3 GO lag zum Zeitpunkt der Erstellung der JA 2014 und 2015 noch nicht 
vor, sodass dieser Schritt formal gesehen verfrüht vorgenommen wurde. 

Die Stiftung ist nicht gewinnorientiert ausgelegt. Die erwirtschafteten Überschüsse hätten 
grundsätzlich für die Erfüllung des Stiftungszwecks verwendet werden müssen. 

2.1.5 Jahresüberschuss 

 
Kontenart 205 2014 4.578 EUR

 2015 2.434 EUR

Die Stiftung hat in beiden Jahren einen Jahresüberschuss erwirtschaftet. 

Es wurde in den Jahren 2014 und 2015 von der Stiftung zu Förderzwecken eine Summe in 
Höhe von jeweils 400 EUR an eine Organisation ausgeschüttet. 2013 betrug die ausgeschüt-
tete Summe insgesamt 360 EUR. 

2014 und 2015 konnte erneut ein Jahresüberschuss erwirtschaftet werden. Wünschenswert 
wäre eine umfangreichere Förderung zur Erfüllung des Stiftungszwecks gewesen. Aus dem 
Lagebericht ging hervor, dass die Stiftung bekannter gemacht werden soll, sodass eine ent-
sprechende Verwendung der Erträge möglich gemacht werden kann. Die Verwaltung wird 
um Stellungnahme gebeten. 
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2.1.6 Sonderposten 

 
Kontengruppe 23 2014 1.563.235 EUR

 2015 1.494.772 EUR

Gemäß § 40 GemHVO-Doppik sind erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaf-
fung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten zu passivieren, wenn 
sie aufgelöst werden sollen. 

Der Betrag hat sich im Vergleich von 2013 auf 2014 um 60.059 EUR und von 2014 auf 2015 
um 68.463 EUR verringert. Die Summe entspricht der Höhe der jährlichen Auflösung (siehe 
2.2.3 bilanzielle Abschreibungen) unter Berücksichtigung der in 2014 erfolgten Zuwendung 
in Höhe von 8.197 EUR (siehe Punkt 2.1.1 Bauten auf fremden Grund und Boden). In 2015 
gab es keine weiteren Zuwendungen, da die Sanierung abgeschlossen war. 

2.2 Ergebnisrechnung 

Die Ergebnisrechnung erfüllt die Vorgaben des § 45 i. V. m. § 2 GemHVO-Doppik, das Mus-
ter wurde eingehalten. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig. Die fortgeschriebenen 
Planansätze sind richtig dargestellt. 

2.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 

 
Kontenart 41 2014 68.256 EUR

 2015 68.463 EUR

Der Gebäudeteil des Jugendzentrums Burgtor wurde ab dem Jahr 2012 einer energetischen 
Sanierung unterzogen. Die Arbeiten haben sich bis ins Frühjahr 2014 erstreckt. Die Kosten 
für die Sanierung wurden von der HL getragen (siehe Pkt. 2.1.7 Sonderposten). Sonderpos-
ten sind i. d. R. analog der Nutzungsdauer des dagegenstehenden Vermögensgegenstandes 
aufzulösen, sodass die ordentlichen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens dem Auf-
wand aus der Abschreibung des Vermögensgegenstandes entgegenwirken. Die Höhe der Er-
träge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen entspricht der Höhe der Ab-
schreibung 2014 für den Posten Bauten auf fremden Grund und Boden abzüglich der Höhe 
der Abschreibung auf den Restwert des Gebäudes bis zur Sanierung. Die Auflösung des 
Sonderpostens erfolgt insgesamt über einen Zeitraum von 25 Jahren. 
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2.2.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Erträge) 

 
Kontenart 441 2014 506 EUR

 2015 506 EUR

Die Höhe der Erträge entspricht den Summen des jeweiligen Vorjahres. Die Stiftung erhält 
jährlich eine Miete in Höhe von 463 EUR für ein Flurstück sowie Erbbauzinsen in Höhe von 
43 EUR für ein Flurstück pro Jahr (Erbbauvertrag vom 14.12.1961; die Flurstücke liegen 
nebeneinander). Weitere Einnahmen aus privatrechtlichen Entgelten sind nicht vorhanden. 

2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen 

 
Kontengruppe 57 2014 68.969 EUR 

 2015 69.176 EUR

Geplant wurde unverändert ein Haushaltsansatz von 3.600 EUR. Der erhebliche Anstieg der 
Abschreibungen ergab sich aus einer energetischen Sanierung des Gebäudeteils Jugend-
zentrum Burgtor und der damit verbundenen Erhöhung des Buchwerts des Gebäudes. Die 
Sanierung des Jugendzentrums wurde von der HL finanziert. Die Restnutzungszeit des Ge-
bäudes wurde auf 25 Jahre verlängert - nunmehr läuft der Abschreibungszeitraum bis 2037. 
Aufgrund der Gebäudesanierung hat sich die Höhe der Abschreibungen vorerst dauerhaft 
verändert, eine Anpassung des Haushaltsansatzes wird vom RPA für die Zukunft erwartet. 

2.2.4 Transferaufwendungen 

 
Kontengruppe 53 2014 400 EUR

 2015 400 EUR

Die Stiftung hat aus ihren Mitteln die oben genannte Summe jeweils im Jahr 2014 und 2015 
ausgeschüttet. 

Die Zahlung wurde 2014 an eine Sportjugendorganisation in Lübeck zur Förderung eines 
Assistenzlehrgangs für Jugendgruppenleitungen geleistet. In 2015 wurde eine Jugendfeu-
erwehr ebenfalls zur Förderung eines Lehrgangs für Jugendgruppenleitungen unterstützt. 

Stiftungszweck ist die Förderung, Schaffung und Unterhaltung von Einrichtungen der Ju-
gendhilfe. 

Die Ausschüttung an die beiden Jugendorganisationen konnten inhaltlich mit den o. g. Vor-
gaben in Verbindung gebracht werden. Es wird unterstellt, dass derartige Organisationen 
dem Zweck der Betreuung von Kindern und Jugendlichen sowie der Team- und Sportförde-
rungen dienten. Die durchgeführten Förderungen standen aus Sicht des RPA in Einklang 
mit dem Stiftungszweck. 
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2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen 

 
Kontenart 54 2014 1.036 EUR

 2015 3.381 EUR

Der Haushaltsansatz belief sich jeweils auf 2.400 EUR. Die Stiftung zahlte jeweils 100 EUR 
für die Umlage für den Beitrag zum Kommunalen Schadenausgleich. Hinzu kamen 36 EUR 
Kontoführungsgebühr im Rahmen der Geldanlage beim Lübecker Wohnungsunternehmen 
und Kosten für die Interne Leistungsabrechnung (ILA) in Höhe von 900 EUR. Der Saldo 
2015 fiel höher aus, da erst Anfang 2015 die ILA-Kosten in Höhe von 2.344 EUR für 2012 
nachträglich gebucht wurden. Die Stiftung hatte die Rechnung über die ILA-Kosten 2012 in 
Höhe von 2.344,57 EUR Anfang 2014 erhalten. 

2.2.6 Finanzerträge 

 
Kontengruppe 46 2014 6.221 EUR

 2015 6.422 EUR

Das Geldvermögen der Stiftung wurde ab dem 24.04.2012 bei einer Lübecker Wohnungs-
baugesellschaft angelegt. Hieraus erzielte die Stiftung in den Jahren 2014 und 2015 die we-
sentlichen Erträge. 

2.2.7 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnungen sind formal und rechnerisch richtig. Die Finanzrechnungen erfüllten 
die Vorgaben des § 46 i. V. m. § 2 GemHVO-Doppik, das Muster wurde eingehalten. Die 
fortgeschriebenen Planansätze sind richtig dargestellt. 

2.3 Anhang 

Der Anhang weicht nicht von dem übrigen JA ab. Die Anlagen entsprechen den gesetzlichen 
Mustern. 

2.4 Lagebericht 

Die den JA beigefügten Lageberichte vermittelten ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Stiftung über die Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage der 
Stiftung. 
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Hansestadt Lübeck tl
w Rechnungsprüfungsamt

Im Lagebericht waren keine expliziten Angaben zum Erhalt des Stiftungsvermögens enthal-
ten.

Das Stiftungsvermögen ist gemäß S 4 Stiftungsgesetz in seinem Bestand zu erhalten. Das
ausgewiesene Stiftungskapital und die Allgemeine Rücklage waren jeweils unverändert zu
den Vorjahren, der Erhalt des Vermögens musste nicht angezweifelt werden.

Zusammenfassung

Die IA vermittelten ein in wesentlichen Punkten den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes BiId der vermögens- und Ertragslage der Stiftung HdI.

Die grundsätzliche Möglichkeit der Förderung von Iugendhilfeeinrichtungen hat sich auf-
grund der geänderten Ertragssituation verbessert. Die tatsächlich geleistete Förderung von
Iugendlichen in Höhe von jeweils 400 EUR fiel ftir 2014 und 2015 weiterhin sehr gering
aus. Der Verwaltungsaufwand ftir die Stiftung lag - rein finanziell betrachtet - wiederholt
über dem flir die Allgemeinheit gewonnenen Nutzen.

Die wesentlichen Punkte dieses Berichtes sind am 30.01 .2020 mit dem Bereich Jugendarbeit
besprochen worden.

Eine Stellungnahme der Bereiche Jugendarbeit sowie Haushalt und Steuerung wird nt fol-
gender Textziffer bis nrm 03.04.2020 erbeten:

Tz. Bezeichnung Seite

2 .1 .2

2 .1 .5

Sonstige Privatrechtliche Forderungen

Jahresüberschuss
4

6

Unabhängig davon wird frei gestellt, sich darüber hinausgehend zu äußern.

Lübeck, 30.01.2020
| 4.9 03.07 .13-20 1 4/ 20 1 5
brlbu

Dr. Katja Schur

Anlage:

JA 2014,2015und Lageberichte der Stiftung HdI

Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse der
Stiftung Haus der Iugend zum 31.12.2014 und 31.12.2015

10
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1.201 - Haushalt und Steuerung
1,201.2 -Abteilung Bilanzen, Haupt-

und Anlagenbuchhaltung

Zeichen: DS/GI

1 .140 - Rechnungsprüfungsamt

über

1.101 - Bürgermeisterkanzlei
1.000 - Bürgermeister

Lübeck, den 20.05.2020
Auskunft: Daniel Schewe,

Dana Gladasch
Tel. :  2070; 1217; Fax: 2090

e-mail: bi lanzen@luebeck.de

1140Tlffi;ssamt

PrGr

Stellungnahme zum Bericht über die Prütung der Jahresabschlüsse der Stiftung Haus der Jugend zum
31.12.2014 und 31.'l 2.201 5

Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) hat mit dem Schreiben vom 31.01.2020 seinen Bericht uber die Prüfung
der Jahresabschlüsse 2014 und 2015 vorgelegt. Darin ist es in wesentlichen Punkten der Ansicht, dass die
Jahresabschlusse 2014 und 2015 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage widerspiegeln.

Die Gliederung des Prüfberichtes wird im Folgenden zur Beantwortung und einfacheren Vergleichbarkeit
übernommen.

Das RPA bat mit dem Prüfbericht zu den Abschlüssen 2014 und 2015 um Stellungnahme insbesondere zu
folgenden Sachverhalten, zu denen die Verwaltung wie folgt Stellung nimmt

2,1,2 SonstigePrivatrechtlicheForderungen

Das RPA stellt dar, dass die Termingeldanlage bei der Hansestadt Lübeck in Höhe von 13.000,00 € zum
01.07 .2015 aufgelöst und das Geld auf das Geschäftskonto der Stiftung Haus der Jugend ubertragen wurde.
Die weiteren Geldmittel wurden weiterhin durch die Hansestadt Lübeck fttr die Stiftung veMaltet. Warum
dieses Geld nicht ebenfalls auf das Geschäftskonto der Stiftung übertragen wurde, wird nicht erläutert. Das
RPA bittet hierzu um Stellungnahme.

Die VeMaltung teilt hierzu mit, dass die Stiftung Haus der Jugend erst ab Ende des Wirtschaftsjahres 2012
über ein eigenständiges Geschäftskonto verfugte, was dementsprechend auch zu einer späteren Bearbeitung
der Arbeitsvorgänge beigetragen hat. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung bei der Erstellung der
Jahresabschlüsse konnten die Forderungen gegenüber der Hansestadt erst bis Ende des Wirtschaftsjahres
2016 ausgeglichen werden, was auf die Umstellung zur Doppik zurückzuführen ist. Der Gesamtbetrag von
13.352,60 € wurde in 2 Teilbeträgen im Juni 2016 (26,53 €) und im Dezember 2016 (13.326,07 €) beglichen.
Angesichts des vollzogenen Systemwechsels sind Umse?ungen über mehrere Wirtschaftsjahre durchaus
auch üblich.

2.'1.5 Jahresübenschuss

Laut Jahresabschltlsse gab es for die Wirtschafßjahre 2014 und 2015 jeweils Überschüsse (4.578,00 € und
2.434,00 €), dennoch wurden in beiden Jahren nur jeweils 400,00 € für den Stiftungszweck ausgekehrt. Das
RPA bittet die VeMaltung um Erläuterung.
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Die Verwaltung kann hiezu berichten, dass in den ersten Jahren, in denen das Stiftungskapital beim

in angelegt wurde (2012 - 2018), durch den Bereich 1.210 - Buchhaltung und Finanzen
keine Zinsen abgefordert wurden. Die Finanzerträge sind zwar im Jahresabschluss in der Kontengruppe 46
(2014 = 6.221 € und 2015 = 6.a22 €) autgeführt, dennoch wurden diese celder aber nie abgerufen, so dass
diese auch nicht zur Auszahlung zur Verfügung standen. Daher standen faktisch nicht alle möglichen Mittel
zur Verfügung, um in den Jahren eine umfiangreichere Förderung zur Erfullung des Stiftungszweckes zu
ermöglichen. Die Zinsen der Wirtschaftsjahre 2012 bis 2018 sind jeweils als Guthaben (Ansparmodell) dem im
Vertrag festgelegten Sparbuch der Festzinsvereinbarung beim in für das jeweilige
Kalenderjahr gutgeschrieben worden. Eine Auszahlung der Fes2insvereinbarung ist im Wirtschaftsjahr 2018
nicht erfolgt, sondern das angesparte Guthaben ist auf eine neue Festzinsvereinbarung beim r

in umgebucht und entsprechend aufgestockt worden.

Die Geschäftsführung auch der Stiftung Haus der Jugend soll an den Bereich 2.280.5 - Stiftungsverwaltung
abgegeben werden um dort gebundelt alle Stiftungen der HL zu verwalten. Die Stiftungsverwaltung wird
kthftig aber dafür Personalkosten berechnen. Durch die derzeitig schlechte Finanzlage ist es der Stiftung

e zu erzaelen. Somit ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass künftig noch weniger
ie Erfüllung dgs Stiftungszwecks ausgeschüttet werden kann.

ister der Hansestadt Lübeck

eld für

Lindenau

nicht mö-0lich
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